
1. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungs -
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der
nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht
des Versicherungsnehmers aus Halten, Besitz und Ge-
brauch des im Versicherungsschein und seinen Nachträ-
gen bezeichneten Wasserfahrzeuges, das zu gewerblichen
Zwecken verwendet wird und dessen Standort im Inland
ist.

2. Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht
2.1 des Schiffers (Kapitän) in dieser Eigenschaft;
2.2 der Schiffsmannschaft und sonstigen Angestellten und Ar-

beitern aus der Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtun-
gen für den Versicherungsnehmer.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß
dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt. Das Gleiche gilt
für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes
Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

3. Wasserfahrzeuge mit Personenbeförderung (sofern beson-
ders vereinbart, siehe Versicherungsschein)
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht
des Beförderers und ausführenden Beförderers im Sinne
von § 664 HGB, Art. 1 Ziffer 1 a) und b) der Anlage zu 
§ 664 HGB oder an ihre Stelle tretender Rechtsnormen
sowie ihrer in Ausübung ihrer Verrichtungen handelnden
Bediensteten oder Beauftragten.
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 2.2 und Ziffer
7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen der Beschädi-
gung oder des Verlustes von Kabinengepäck, anderem
Gepäck oder einem Fahrzeug, das im Zusammenhang mit
einem Personenbeförderungsvertrag befördert wird und
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Ver sicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en)
siehe Versicherungsschein.

4. Sofern Auslandsschäden mitversichert sind – siehe Ver -
sicherungsschein – gilt:

4.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus im
Ausland vorkommenden Versicherungsfällen.

4.2 Ausgeschlossen von der Versicherung sind Ansprüche 
– der Angestellten und Arbeiter eigener ausländischer Be-

triebe oder Filialen;
– aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Perso-

nen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland einge-
stellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten be-
traut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche ge-
gen den Versicherungsnehmer und die unter Ziffer 2.1 ge-
nannten Schiffer aus Arbeitsunfällen und Berufskrankhei-
ten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuch (SGB
VII) unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).

4.3 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – ab-
weichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die Ver-
sicherungssumme angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskos -
ten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls so-
wie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind. 

4.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi-
schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-
pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt,
in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

4.5 Im Fall der vorläufigen Beschlagnahme eines Schiffes in
einem ausländischen Hafen ist die ggf. erforderliche Si-
cherheitsleistung oder Hinterlegung ausschließlich Sache
des Versicherungsnehmers.

5. Vermögensschäden / Verletzung Datenschutzgesetze
5.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche

Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer
2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetreten sind.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä-
den 
– durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auf-

trag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte
oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder Leistun-
gen;

– aus planender, beratender, bau- oder montageleitender,
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

– aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-, Kredit-,
Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen
wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen al-
ler Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Un-
terschlagung;

– aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Na-
mensrechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheber-
rechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

– aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten;
– aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und

Kostenanschlägen;
– aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an

wirtschaftlich verbundene Unternehmen sowie aus feh-
lerhafter und/oder unterlassener Kontrolltätigkeit;

– aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
– aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

– Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wieder-
herstellung;

– Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer
Daten;

– Rationalisierung und Automatisierung,
– Auskunftserteilung, Übersetzung, sowie Reiseveran-

staltung; 
– aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder

behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Be-
dingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger be-
wusster Pflichtverletzung;

– aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von
Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von Scheck-
und Kreditkarten;

– aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehema-
lige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Ge-
schäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer ver-
gleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im
Zusammenhang stehen.

5.2 Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 7.16 AHB – die
gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sin-
ne der Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die wäh -
rend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind,
aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Miss -
brauch personenbezogener Daten.
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AHB –
gesetzliche Haftpflichtansprüche von Versicherten unter-
einander.

5.3 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

6. Patent/Führerschein

Das Wasserfahrzeug darf nur von einem berechtigten Füh-
rer gebraucht werden. Berechtigter Führer ist, wer das
Wasserfahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsbe-
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rechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Wasserfahrzeug
nicht von einem unberechtigten Führer gebraucht wird.
Der Führer des Wasserfahrzeugs darf das Wasserfahrzeug
nur mit dem erforderlichen Patent benutzen. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das
Wasserfahrzeug nicht von einem Führer benutzt wird, der
nicht das erforderliche Patent besitzt.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so
gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Oblie-
genheiten).

7. Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend
gemacht werden

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden,
gilt:

7.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – ab-
weichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die Ver-
sicherungssumme angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskos -
ten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles
sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind.

7.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi-
schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-
pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als er-
füllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäi-
schen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen
ist.

8. Nicht versichert ist die Haftpflicht

– wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass die Beför-
derung gefährlicher Güter bewusst nicht gemäß den ein-
schlägigen für Gefahrguttransporte geltenden Rechts-
normen erfolgt;

– gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden
Mitversicherten), die den Schaden durch bewusst ge-
setz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang
mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verursachen

– wegen Sachschäden, die durch unmittelbare navigatori-
sche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Teilnahme
am Schiffsverkehr verursacht worden sind;

– auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere
 punitive oder exemplary damages;

– aus Ansprüchen nach den Art. 1792 ff. und 2270 und
den damit im Zusammenhang stehenden Regressan-
sprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil
oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder;
wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen,
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beru-
hen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt,
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

9. Wichtige Bestimmungen und Hinweise zur Umwelt-
Haftpflichtversicherung:

In Ergänzung zu den Besonderen Bedingungen und Risi-
kobeschreibungen für die Versicherung der Haftpflicht we-
gen Schäden durch Umwelteinwirkung (Umwelt-Haft-
pflicht-Modell) gilt: 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden
durch das Freiwerden von flüssigen oder gasförmigen
Stoffen sowie Chemikalien, die als nächste Folge eines
Zusammenstoßes mit einem anderen Schiff an diesem
oder den darauf befindlichen Sachen eintreten sowie alle
sich daraus ergebenden weiteren Schäden.
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